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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.08.1966

Norm

ABGB §1157

Rechtssatz

Der Arbeitgeber der privaten Wirtschaft hat kraft Fürsorgepflicht dem Arbeitnehmer gegenüber dafür einzustehen, daß

ein Lastkraftwagen, mit dessen Führung der Arbeitnehmer betraut ist, ausreichend gegen Haftpflicht versichert ist. Eine

ausreichende Versicherung in diesem Sinne stellt grundsätzlich eine Versicherung mit der gesetzlichen

Mindestdeckungssumme dar.
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